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Das Buch
In über 1.100 Stichworten erläutert das 
bewährte Lexikon ausführlich und praxisge-
recht sämtliche Fachbegriffe aus dem Bereich 
der Verkehrswertermittlung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken sowie angren-
zenden Gebieten wie z.B. Mietwertermitt-
lung, Statistik und Sachverständigenwesen.
Zahlreiche Formeln, graphische Darstellungen 
und Übersichten vertiefen die Materie zusätz-
lich und bieten die Grundlage für eine prak-
tische Anwendung.
Das Lexikon der Immobilienwertermittlung 
ist für alle, die mit der Wertermittlung in ihrer 
beruflichen Praxis befasst sind, ein effizientes 
Nachschlagewerk, das auf alle Fragen rasch 
und zuverlässig Antwort gibt. 
Für die 2. Auflage wurde das Werk in allen 
Bereichen aktualisiert und überarbeitet sowie 
um rund 100 Begriffe erweitert.
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zusammenführen konnten. ... eine wichtige 
Ergänzung zu den aktuellen Standardwer-
ken.“
Prof. Stephan Kippes, in: AIZ 7/2003

„Der gesamte Bereich der Immobilienwirt-
schaft einschließlich seiner Randgebiete wird 
praxisbezogen aufbereitet und zutreffend 
definiert.“
Dieter Werther, in: Der Sachverständige 12/2003

Das Herausgeber- und Autorenteam setzt sich 
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VII

Vorwort der Herausgeber zur 2. Auflage

Eine Reihe von Rechtsänderungen aus dem nationalen bzw. europäischen Raum (z.B. durch
das Europarechtsanpassungsgesetz aus 2004), die Ergänzung der Verkehrswertdefinition und
deren Folgewirkungen sowie der Neufassung der Wertermittlungsrichtlinien, etc. haben eine
Überarbeitung des Lexikons notwendig gemacht. Für diese Zweite Auflage war daher nicht
nur eine Änderung, Ergänzung und Neubearbeitung zahlreicher Stichwörter angezeigt. Dar-
über hinaus ergab sich die Notwendigkeit der Aufnahme einer Vielzahl – mehr als 100 – neu-
er Stichwörter, darunter z.B. Market Value, Fair Value.

Wie auch in der Erstauflage des Werkes haben die Mitautoren Monika Huber und Andreas
Przybyl die Redaktionsarbeit intensiv unterstützt, wofür ihnen an dieser Stelle ein Danke-
schön gesagt sei. Wir danken auch den Lektorinnen des Verlags, Andrea Lentz und Dorothea
Venator, für die große Unterstützung. 

München/Berlin/Külsheim-Baden, im März 2007

Die Herausgeber
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1 Abbauland

85-DM-Richtlinie
Nach der Arbeitsorientierung des Wirt-
schaftsministeriums der DDR vom 18.7.1990
zur vorläufigen Bewertung von Grund und
Boden von Unternehmen der ehemaligen
DDR in der DM-Eröffnungsbilanz zum
1.7.1990 wurde wegen fehlender � Ver-
kehrswerte der Durchschnittswert der BRD
(1985 bis 1989) als Ausgangswert in Höhe
von 85 DM/m² angesetzt. Die Berechnung
der Werte von Grund und Boden erfolgte –
entsprechend dem � Vergleichswertverfah-

ren – ausgehend vom durchschnittlichen Ver-
kehrswert durch Multiplikation mit Koeffi-
zienten um die Territorialstruktur nach
Ländern (0,6 bis 1,5), Baulandarten (0,4 bis
1,5), Gemeindegrößenklasse (0,4 bis 3,5),
Geschäfts- bzw. Industrieanlage (0,5 bis 2,5),
� Erschließung und � Infrastruktur (0,5 bis
1,25) sowie spezielle Wertmerkmale zur Ab-
bzw. Aufwertung (0,3 bis 1,5) für die spezifi-
schen Standortbedingungen.

Klaus Pohl

Abbauland
Abbauland sind nach § 43 Bewertungs-
gesetz (BewG) Betriebsflächen, die durch
Abbau von Bodensubstanz nutzbar gemacht
werden. Zu dem Begriff Abbauland zählt
man die Flächen, die dem Abbau von
Bodensubstanzen, also nicht der Erzielung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Ertra-
ges durch den Anbau von Pflanzen im ei-
gentlichen Sinne, dienen. Zum Abbauland
als Nutzungsartenuntergruppe von Betriebs-
flächen gehören Flächen für � Abgrabun-
gen wie Steinbrüche, Sand-, Lehm- oder
Kiesgruben, Torfstiche, Tagebauflächen
und dergleichen.

In der Wertermittlung ist Abbauland in zwei
Kategorien zu unterteilen:

• Abbauland als Teil eines bestehenden
oder auch nicht mehr genutzten Abbau-
betriebes,

• Abbauland mit lediglich abbauwürdigen
Vorkommen.

Voraussetzung ist in beiden Fällen die recht-
liche Zulässigkeit für eine Nutzung als Ab-

bauland. Wird ein Bodenvorkommen noch
nicht abgebaut, besitzt es nur dann einen
nennenswerten Einfluss auf den Grund-
stückswert, wenn Aussicht auf einen in ab-
sehbarer Zeit beginnenden Abbau besteht.

Grundlage der Bewertung sollte das � Ver-
gleichswertverfahren sein. Ausgangsbasis
sind � Kaufpreise oder Pachtvereinbarun-
gen (� Pacht) ähnlicher Betriebe.

Möglich wäre auch die Verkehrswertermitt-
lung auf Basis des � Ertragswertverfahrens.
Ausgangspunkt kann der tatsächlich erzielte
oder ein geschätzter, fiktiver Ertrag sein. Bei
laufendem oder ruhendem Betrieb eines Ge-
werbes, dessen Ertrag sich ausschließlich,
wie bei Abbauland, aus der Ausbeutung oder
Verarbeitung des im Boden vorhandenen
Rohmaterials ergibt, ist die Ermittlung des
fiktiv erzielbaren Ertrages jedoch mit erheb-
lichen Risiken behaftet, u.a. durch die Lage
der Abbauflächen zum Betrieb und zum Ab-
satzmarkt, die Mächtigkeit der Rohstoffvor-
kommen, die Qualität der Abbaumaterialien,
die zu berücksichtigenden Renaturierungs-
maßnahmen, die � Betriebskosten, den Ka-
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pitaleinsatz, die Nachhaltigkeit des Ertrages
und die voraussichtliche Nutzungsdauer.

H.J. und M. Ackermann

Abbruchanordnung
Die Abbruchanordnung ist eine schriftliche
Anordnung der unteren Bauaufsichtsbehör-
de, die auf die teilweise oder vollständige
Beseitigung eines Gebäudes oder einer an-
deren baulichen Anlage gerichtet ist. Sie
wird auch als Beseitigungsanordnung be-
zeichnet.

Ist ein Gebäude über längere Zeit ungenutzt
und im Verfall begriffen, können Bauord-
nungsämter den Abbruch verlangen. Dies
kann zum Beispiel bei Wohnhäusern der
Fall sein, die seit längerem unbewohnt und
bei denen aufgrund des schlechten baulichen
Zustands akute Einsturzgefahr und die Ge-
fährdung für Menschen besteht.

Jörg Reinsberger

Abbruchantrag
Der Abbruch von Gebäuden und Teilen von
Gebäuden ist in der Regel genehmigungs-
pflichtig. Ohne Genehmigung abgebrochen
werden können Gebäude und Gebäudeteile
bis zu 300 Kubikmeter Rauminhalt (kann
länderspezifisch unterschiedlich sein), Mau-
ern und Einfriedungen, Schwimmbecken,
Stellplätze und ähnliche untergeordnete
bauliche Anlagen oder Gebäude. 

Bei allen übrigen Gebäuden ist ein förmli-
cher Abbruchantrag bei den zuständigen
Bauaufsichtsbehörden einzureichen, der das
Vorhaben des Abbruchs und die hierfür ge-
planten Techniken erläutert. Außerdem ist
der für den Abbruch zuständige Abbruch-
unternehmer zu benennen, der die notwen-
dige Sachkunde und Erfahrung auf den Ge-
bieten Standsicherheit, Immissionsschutz,
Arbeitsschutz und Unfallverhütung für diese
oft schwierigen und gefährlichen Arbeiten

nachweisen kann. Die verschiedenen Ab-
bruchmaterialien müssen voneinander ge-
trennt entsorgt oder wieder verwendet wer-
den. 

Näheres zum Abbruchantrag und den jewei-
ligen Anforderungen regeln die Landesbau-
ordnungen (� Bauordnungsrecht).

Jörg Reinsberger

Abbruchswert
Unter Abbruchswert versteht man gemein-
hin den Wert eines Grundstücks mit Gebäu-
den, für die der Abbruch vorgesehen und
möglich ist oder aus rechtlichen oder sonsti-
gen Gründen nicht möglich ist. § 20 Wert-
ermittlungsverordnung (WertV) unterschei-
det drei Fälle:

1. � Freilegung sofort möglich

Unter der Voraussetzung, dass im � Er-
tragswertverfahren nach Abzug der � Bo-
denwertverzinsung vom � Reinertrag kein
positiver Betrag verbleibt und die vorhande-
ne Bausubstanz sofort abgerissen werden
kann, geht man zur � Verkehrswertermitt-
lung nach dem � Ertragswertverfahren al-
lein vom � Bodenwert aus. Dieser ist um
die gewöhnlichen � Freilegungskosten
(Abbruchkosten u.A.) zu vermindern, die
aufzuwenden wären, damit das Grundstück
vergleichbaren unbebauten Grundstücken
entspricht. Die Abbruchkosten werden nach
tatsächlichen Kosten oder Erfahrungssätzen
angesetzt. 

Bei der Freilegung von kontaminierten Ge-
bäuden (z.B. Asbest) oder Böden können die
Kosten um ein Vielfaches höher liegen,
wenn z.B. Sondermüll anfällt. Ggf. müssen
Sondergutachten eingeholt werden. Abzu-
schätzen bleibt allerdings, ob eine � In-
standsetzung, � Modernisierung oder Um-
baumaßnahme, soweit sie rechtlich zulässig
wäre, nicht die wirtschaftlich sinnvollere
Lösung gegenüber dem Abriss darstellen
würde.
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2. Freilegung alsbald möglich

Bei diesem Sachverhalt liegen die Voraus-
setzungen des ersten Falles vor, mit dem Un-
terschied, dass das Grundstück nicht sofort
freigelegt und seiner vorgesehenen Nutzung
zugeführt werden kann, der Zeitpunkt der
Freilegung aber absehbar ist. Ursache dafür
können bestehende Miet- oder Pachtverhält-
nisse oder sonstige Gründe (Vertragsbin-
dungen, Arbeitsplatzsicherung) sein. 

Das in § 20 Abs. 2 WertV beschriebene Ver-
fahren, auch als � Liquidationsverfahren
bezeichnet, entspricht dem allgemeinen
Ertragswertansatz, wobei als � Restnut-
zungsdauer die Dauer der Nutzungsbe-
schränkung eingesetzt werden muss und der
� Bodenwert um die Freilegungskosten zu
vermindern ist.

3. Freilegung längerfristig nicht 
möglich

Stehen dem Abriss der Gebäude länger-
fristig rechtliche oder andere Gründe ent-
gegen, z.B. Denkmalschutzbestimmungen,
soll nach § 20 Abs. 3 WertV die Wertermitt-
lung unter der Zugrundelegung eines abwei-
chenden Bodenwertes erfolgen. Ein solcher
Ansatz ist nach sachverständiger Einschät-
zung fragwürdig, da sich die Erhaltungs-
pflicht für eine wirtschaftlich verbrauchte
Bausubstanz nur wertmindernd auf den Ge-
bäudewertanteil auswirkt.

Literatur
Kleiber/Simon, Verkehrswertermittlung von Grund-
stücken, 5. Auflage, Köln 2007

H.J. und M. Ackermann

Abfindung
Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat
mehrfach den Grundsatz der wertgleichen
Abfindung aller Beteiligten in Land als
charakteristisch für die � Umlegung her-
ausgearbeitet. Jeder Umlegungsbeteiligte
muss nach Abschluss des Verfahrens ein

Grundstück haben, das mindestens den glei-
chen � Verkehrswert hat wie sein Grund-
stück vor der Umlegung. Für alte örtliche
� Verkehrsflächen, für Straßen und Wege,
auch Parkplätze, Grünanlagen u.Ä., die von
der Gemeinde in das Verfahren eingeworfen
werden, wird die Gemeinde oder der sonsti-
ge Erschließungsträger durch die neuen,
vorweg aus der Umlegungsmasse auszu-
scheidenden, örtlichen Erschließungsflä-
chen (Verkehrs-, Immissionsschutz- und
� Ausgleichsflächen) abgefunden.

Der Grundsatz der wertgleichen Abfindung
in Land kann in seltenen Fällen ohne, häufi-
ger mit Zustimmung der betroffenen Eigen-
tümer durchbrochen werden. Kann einem
Eigentümer unter Berücksichtigung der
Festsetzungen des � Bebauungsplans keine
seinem � Sollanspruch entsprechende Flä-
che zugeteilt werden, die so groß ist, dass sie
nach den baurechtlichen Bestimmungen
wirtschaftlich bebaut werden könnte, so
kann er in Geld (oder mit außerhalb des
Umlegungsgebiets gelegenen Grundstü-
cken) abgefunden werden. Wer ein soge-
nanntes ,Kleinstück‘ von z.B. nur 97 m² Flä-
che in ein Umlegungsverfahren einwirft,
kann in einem Neuerschließungsgebiet nicht
damit rechnen, ein bebauungsfähiges
Grundstück zu erhalten.

Abweichungen von der Regelzuteilung in
Land sind im Einverständnis mit den Eigen-
tümern auch dann möglich, wenn der Be-
bauungsplan und der Wert des � Einwurfs-
grundstücks eine Regelzuteilung zulassen
würden. Als Abfindung kann in diesen Fäl-
len vorgesehen werden:

• Geld,

• Grundeigentum außerhalb des Umle-
gungsgebiets,

und, sei es innerhalb, sei es außerhalb des
Umlegungsgebiets,

• die Begründung von � Miteigentum,
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• die Gewährung von � grundstücksglei-
chen Rechten,

• die Gewährung von Rechten nach dem
� Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
und

• die Gewährung sonstiger � dinglicher
Rechte.

Diese anderen Abfindungsformen dienen
dazu, der Umlegungsstelle flexible Lösun-
gen zu ermöglichen. Sie sind vor allem von
Bedeutung, wenn kompliziertere Bebau-
ungspläne zu realisieren sind. Die Umle-
gungsstelle soll von diesen Möglichkeiten
Gebrauch machen, wenn Beteiligte dies
wünschen und die tatsächlichen Vorausset-
zungen dafür gegeben sind.

Die Abfindung in Geld wird von den Betei-
ligten keineswegs immer als Nachteil oder
gar Enteignung empfunden und abgelehnt.
Immer wieder wollen Beteiligte ihr Grund-
eigentum aufgeben. Auch die Aussiedlung,
die Abfindung mit Grundstücken außerhalb
des Umlegungsgebietes, wird häufig als
zweckmäßige Möglichkeit genutzt, um im
Umlegungsgebiet gelegene Flächen verfüg-
bar zu machen, gleichzeitig aber Wünschen
beteiligter Grundeigentümer entgegenzu-
kommen. Die Zuteilung von Miteigentum
an einem Grundstück kommt vor allem in
Frage, wenn für mehrere Kleinstücksbesit-
zer dadurch Grundeigentum real erhalten
werden kann.

Die Abfindung mit � Erbbaurechten ist
selten und nur von geringer Bedeutung.
Wichtiger sind � Wohnungseigentum und
� Teileigentum bei Sanierungsumlegun-
gen, wenn außerhalb des Umlegungsgebiets
solche Rechte zur Abfindung begründet
werden oder – sehr viel schwieriger – Rech-
te nach dem WEG an einem noch nicht be-
bauten Grundstück begründet werden. 

Sonstige Abfindungsformen können von Ei-
gentümern, die im Umlegungsgebiet eigen-

genutzten Wohn- oder Geschäftsraum auf-
geben müssen, ohne ein Grundstück zu
erhalten, beantragt werden. Eigentümer, die
die Abfindung mit Grundeigentum außer-
halb des Umlegungsgebiets oder mit Mit-
eigentum an einem Grundstück oder durch
grundstücksgleiche Rechte ablehnen, kön-
nen in Geld abgefunden werden. Insofern
kann von einem gewissen Zwang zur
Freiwilligkeit gesprochen werden. Bei Ein-
verständnis der betroffenen Rechtsinhaber
können im gegenseitigen Einvernehmen
zwischen Flurbereinigungsbehörde und
Umlegungsstelle im Flurbereinigungsgebiet
begüterte Eigentümer in einem Umlegungs-
gebiet abgefunden werden (und umgekehrt).
Die Bestimmung dient der Erleichterung des
Strukturwandels im ländlichen Bereich.

Abfindungen in Geld sieht das Gesetz im
Umlegungsverfahren für � bauliche Anla-
gen, � Anpflanzungen und sonstige Einrich-
tungen nur vor, wenn sie den � Verkehrs-
wert eines Grundstücks erhöhen. Entstehen
durch die Aufhebung, Änderung oder Be-
gründung von � Rechten oder � Baulasten
Vermögensnachteile oder -vorteile im Umle-
gungsgebiet, so findet auch insofern ein Aus-
gleich in Geld statt. Das � Baugesetzbuch
verwendet in den Umlegungsvorschriften
nirgends den Ausdruck � Entschädigung.
Gesprochen wird nur von � Ausgleichsleis-
tungen oder Geldabfindungen. Damit wird
der Unterschied zwischen Umlegung und
� Enteignung betont und werden die Geld-
leistungen im Umlegungsverfahren von der
Entschädigung im Enteignungsverfahren ab-
gehoben – auch für die Fälle, für die die Gel-
tung der Enteignungsbestimmungen über die
Entschädigung ausdrücklich angeordnet
wird. Geldabfindungen stellen bei der Umle-
gung eine unumgängliche Ergänzung zur Zu-
teilung von Land dar. Könnte nicht auch auf
Geldleistungen zurückgegriffen werden, so
ließe sich der Grundsatz, dass kein Umle-
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gungsbeteiligter Vor- und Nachteile haben
soll, nicht verwirklichen.

Hartmut Dieterich

Abfindungsfaktor
Bei der Wertumlegung wird für die Errech-
nung der den beteiligten Grundeigentümern
an der � Verteilungsmasse rechnerisch zu-
stehenden Anteile (Sollanspruch) vom Ver-
hältnis der Werte ausgegangen, in dem die
früheren Grundstücke vor der � Umlegung
zueinander gestanden haben. Der Wert des
Zuteilungsgrundstücks verhält sich, dem
Sollanspruch entsprechend, zum Wert des
Einwurfsgrundstücks eines Eigentümers wie
der Wert der gesamten Verteilungsmasse
zum Wert der gesamten � Einwurfsmasse.
Das Wertverhältnis von Verteilungsmasse
zur Einwurfsmasse ergibt einen Quotienten,
der als Abfindungsfaktor (Verteilungsfak-
tor) auf alle Einwurfsgrundstücke gleichmä-
ßig angewendet werden kann.

Beispiel
Wert der Einwurfsmasse: 1 Mio. €
Wert der Verteilungsmasse: 1,2 Mio. €
Abfindungsfaktor:

Hartmut Dieterich

Abgaben
Abgaben sind Geldbeträge, die als anteilige
Kosten von den Kommunen (Gemeinden)
für Grundstückserschließungen (z.B. Er-
schließungsanlagen) erhoben werden. Bei-
tragspflichtige sind entweder der Eigentü-
mer des Grundstücks, ein Erbbauberechtiger
oder Inhaber eines dinglichen Nutzungs-
rechts, § 134 Baugesetzbuch (BauGB).
§ 127 Abs. 2 BauGB enthält eine umfassen-
de Aufzählung von Erschließungsanlagen
(z.B. die öffentlichen zum Anbau bestimm-

ten Straßen, Wege und Plätze, Parkflächen
und Grünanlagen, Anlagen zum Schutz von
Baugebieten gegen schädliche Umweltein-
wirkungen – Fußwege, Wohnwege, inner-
halb von Baugebieten).  Auch Ver- und Ent-
sorgungsanlagen gemäß den Ortssatzungen
gehören zu den Erschließungsanlagen.

Von den Gemeinden kann nur ein beitrags-
fähiger Erschließungsaufwand nach § 129
BauGB erhoben werden. Dessen Höhe
resultiert aus einer Ermittlung der tatsäch-
lich entstandenen Kosten oder Einheitssät-
zen (Durchschnittliche Kosten vergleich-
barer Erschließungsanlagen, § 130 Abs. 1
BauGB).

Der Umfang des Erschließungsaufwands
richtet sich nach § 128 Abs. 1 und 2 BauGB
(Kosten für Erwerb und Freilegung der Flä-
chen für die Erschließungsanlagen, Herstel-
lungskosten für Entwässerungs- und Be-
leuchtungsanlagen, Übernahmekosten von
Anlagen als gemeindliche Erschließungsan-
lagen). Weitere Regelungen zum Vertei-
lungsmaßstab, der Beitragspflicht und Fäl-
ligkeiten enthalten die §§ 131 ff. BauGB.
Abgaben können auch nach den Kommunal-
gesetzen der Länder und Ortssatzungen
erhoben werden. Im Einzelfall kann die
Gemeinde von einer Erhebung eines
� Erschließungsbeitrages absehen, wenn
das im öffentlichen Interesse oder zur Ver-
meidung von unbilligen Härten geboten ist
(§ 135 Abs. 5 BauGB). Ggf. sind � Aus-
gleichsbeträge (§§ 153 ff. BauGB) in Sanie-
rungsgebieten und in Entwicklungsberei-
chen (§§ 165 ff. BauGB) zu entrichten. Der
Erschließungszustand, beitrags- und abga-
benrechtliche Zustand gehört nach § 5
Abs. 3 Wertermittlungsverordnung (WertV)
zu den weiteren Zustandsmerkmalen des
Grundstücks. Sie sind bei der � Verkehrs-
wertermittlung, sofern für das Bewertungs-
objekt zutreffend, zu berücksichtigen.

q 1,2 Mio.€
1 Mio.€

------------------------- 1,2= =
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Literatur
Kleiber, WertR 06, Bundesanzeiger Verlag, Köln,
9. Auflage 2006, S. 95

Hans-Jürgen Lorenz

Abgeschlossenheits-
bescheinigung
Begriff: Die Abgeschlossenheitsbescheini-
gung setzt die Abgeschlossenheit von Woh-
nungen und sonstigen Räumen voraus. Ab-
geschlossenheit bedeutet im weitesten
Sinne die Abgrenzung zwischen � Ge-
meinschaftseigentum und � Sondereigen-
tum innerhalb der Wohnanlage und des
Grundstücks. Sondereigentum ist nur dann
zu begründen, wenn die Wohnung oder
sonstige Räume den Status der Abgeschlos-
senheit verzeichnen. Sondereigentum kann
damit auch für außerhalb der Wohnung lie-
gende Räume begründet werden, wenn diese
verschließbar sind. Die Wohnungseigen-
tumsbereiche müssen gegenüber dem ge-
meinschaftlichen Eigentum sowie anderen
Sonder- und Teileigentumseinheiten mit
Wänden, Decken und Böden abgetrennt
sein. Außerdem ist ein separater, abschließ-
barer Zugang über das gemeinschaftliche
Eigentum notwendig. Voraussetzung für die
Abgeschlossenheit einer � Eigentumswoh-
nung ist, dass mindestens eine Küche bzw.
Kochnische, ein Bad oder eine Dusche und
ein WC vorhanden sind und damit eine
Haushaltsführung möglich ist.

Abgeschlossenheitsbescheinigung: Vor-
aussetzung für die Eintragung in das
� Grundbuch ist der Nachweis der Abge-
schlossenheit über die Abgeschlossenheits-
bescheinigung. Abgeschlossenheitsbeschei-
nigungen werden in der Regel durch die
Baubehörden erteilt. Der Inhalt dieser wird
durch die Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift für die Ausstellung von Bescheini-
gungen gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32
Abs. 2 Nr. 2 Wohnungseigentumsgesetz
(WEG) bestimmt. In der Abgeschlossen-

heitsbescheinigung werden keine Aussagen
über die baurechtlich zulässige Nutzung
vorgenommen. Dazu dienen ausschließlich
baurechtliche Genehmigungsverfahren. Der
Nachweis der Abgeschlossenheit erfolgt da-
bei durch das Anheften des � Aufteilungs-
planes an die � Teilungserklärung. 

Für Altbauten, die in Wohnungseigentum
umgewandelt werden sollen, kann die Abge-
schlossenheitsbescheinigung auch dann er-
teilt werden, wenn Wände und Decken heuti-
gen Anforderungen an Schall- und
Wärmeschutz nicht entsprechen.

Ulrike Hausmann

Abgrabung
Flächen für Abgrabungen sind Flächen, de-
ren Nutzung in der künstlichen Vertiefung
eines bestehenden natürlichen Zustandes der
Erdoberfläche besteht und i.d.R. mit der Ge-
winnung von � Bodenschätzen verbunden
ist wie z.B. bei Sand-, Kies-, Lehmgruben
oder Steinbrüchen im Tagebau. Eine Dar-
stellung im � Flächennutzungsplan nach
§ 5 Abs. 2 Nr. 8 Baugesetzbuch (BauGB) ist
möglich, sinnvoll aber meist nur, wenn es
sich um Abgrabungen größeren Umfangs
handelt und der Abbau bereits begonnen hat
oder nahe bevorsteht. Durch einen � Be-
bauungsplan kann die Gemeinde durch Fest-
setzungen nach § 9 Nr. 17 BauGB die Zu-
lässigkeit von Abgrabungen sicherstellen.

Im Gegensatz zur oberirdischen Abgrabung
steht die Gewinnung von Steinen, Erden und
anderen Bodenschätzen im Untertagebau, da
hier die Erdoberfläche, außer an Stellen mit
Fördereinrichtungen, unangetastet bleibt
und eine anderweitige oberirdische Boden-
nutzung möglich ist. 

Rechtliche Regelungen über Abgrabungen
finden sich in den Abgrabungsgesetzen der
Länder.

H.J. und M. Ackermann
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Ableitung (Indexreihen, Boden-
wert, Verkehrswert)
Nach § 8 Satz 1 Wertermittlungsverordnung
(WertV) sind die � erforderlichen Daten
der Wertermittlung unter der jeweiligen La-
ge auf dem Grundstücksmarkt abzuleiten,
d.h. die Daten sind marktkonform aus der
bei den � Gutachterausschüssen geführten
� Kaufpreissammlung für einzelne Teil-
märkte zu ermitteln. Bei Änderung der
Marktlage wird eine � Fortschreibung der
abgeleiteten Daten erforderlich. 

Betroffen sind die � Indexreihen, die � Um-
rechungskoeffizienten, die Liegenschafts-
zinssätze und die � Vergleichsfaktoren.

Gernot Egdorf

Ablösung
Nach § 154 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)
ist der � Ausgleichsbetrag nach Abschluss
der � Sanierung zu entrichten. Die Ge-
meinde kann die Ablösung im Ganzen vor
Abschluss der Sanierung zulassen. Damit
hat der Gesetzgeber nicht nur den Erhe-
bungszeitpunkt für den Ausgleichsbetrag
festgelegt, sondern zugleich auch die finan-
ziellen Unsicherheiten über die Höhe des
zukünftigen Ausgleichsbetrages reduziert,
indem er den eigentümer- und investoren-
freundlichen Gemeinden die Möglichkeit
gegeben hat, den Ausgleichsbetrag auch vor
Sanierungsabschluss zuzulassen.

Mit dieser Erleichterung einher geht aber
der Anspruch, dass die Ablösung nur im
Ganzen zulässig ist. Damit sind alle wertbe-
einflussenden Faktoren, die Gegenstand der
Ablösevereinbarung sind, zu erfassen und
ganzheitlich zu regeln. Diese Bestimmung
betrifft insbesondere die endgültige Festle-
gung der sanierungsbedingten Bodenwerter-
höhung, obgleich der Endwert zu diesem
Zeitpunkt noch nicht endgültig durch die
noch weiterlaufende Sanierungsmaßnahme
fixiert ist.

Die Ablösung wird in Form eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen Gemeinde
und Grundstückseigentümer abgeschlossen.
Mit Rechtswirksamkeit des Vertrages gelten
die Vereinbarungen als endgültig geregelt.
Eine Rück- bzw. Nachforderung ist nicht
mehr möglich, d.h. für beide Parteien kann
kein Ausgleichsbetrag mehr entstehen.

Die Verhandlungen über die Ablösung sind
aufgrund des Wortes „kann“ für die beteilig-
ten Parteien nur freiwillig und in gegensei-
tigem Einvernehmen zu lösen. Der Eigen-
tümer muss bereit sein, den von der
Gemeinde festgesetzten Unterschied zwi-
schen � Anfangs- und � Endwert zu ak-
zeptieren, und die Gemeinde muss diese
Vorablösung (vorgezogener Ausgleichsbe-
trag), z.B. im Interesse von wichtigen Inves-
titionsentscheidungen, zulassen. Vorzeitige
Ablösungen sind jedoch auch dann mög-
lich, wenn man sich uneins ist.

Die Gemeinde kann nach § 154 Abs. 6
BauGB Vorauszahlungen auf den Aus-
gleichsbetrag verlangen, sobald auf dem
Grundstück eine den Zielen und Zwecken
der Sanierung entsprechende Bebauung
oder sonstige Nutzung zulässig ist. Im Ge-
genzug kann sich der Grundstückseigentü-
mer der Ausgleichspflicht entziehen, wenn
er nach § 154 Abs. 3 Satz 3 BauGB einen
Antrag auf vorzeitige Festsetzung des Aus-
gleichsbetrages stellt, wobei er den Nach-
weis eines � berechtigten Interesses zu
bringen hat und der Ausgleichsbetrag mit
hinreichender Sicherheit ermittelt werden
kann. In diesem Zusammenhang ist insbe-
sondere noch darauf hinzuweisen, dass die
Gemeinde das Recht hat, zur Deckung von
Kosten der Sanierungsmaßnahme auch ei-
nen höheren Betrag als den Ausgleichsbe-
trag zu vereinbaren. Damit hat die Gemeinde
ein weiteres Gestaltungselement an die Hand
bekommen, über dessen Einsatz sie nicht im-
mer glücklich ist. Auf der einen Seite kann
sie damit Unsicherheiten in der Wert-
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abschöpfung durch „Sicherheitszuschläge“
korrigieren, andererseits kann sie dem inves-
titionsfreudigen und baukostengeplagten Ei-
gentümer nicht zu tief in die Tasche greifen.
Hier gilt es wiederum, beiderseitig die sanie-
rungsbedingten angemessenen Mehrkosten
einvernehmlich abzuwägen, denn auch hier
gilt, dass diese Vereinbarung eine abschlie-
ßende Regelung darstellt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
sich in der Praxis die Ablösung vor Ab-
schluss der Sanierung bewährt hat, da bei-
den Vertragspartnern Rechtssicherheit und
wirtschaftlicher Spielraum eingeräumt ist.

Eike Brand

Abmarkung
1.) Abmarkung im katastertechnischen und
katasterrechtlichen Sinne ist die örtliche
Sichtbarmachung und Sicherung der Grenzen
– meist der Knickpunkte von Grenzlinien
(Grenzbruchpunkte) von Grund- und Flur-
stücken – durch feste und dauerhafte Grenz-
zeichen (Marksteine, Grenzsteine, Grenz-
marken, Grenzmale) aus Anlass der
Grenzfeststellung, der Bildung neuer Grund-
stücksgrenzen, auch im Zuge von Bodenord-
nungsverfahren, der Katasterneuerung in
Übereinstimmung mit dem � Liegenschafts-
kataster (BayObLG, RdL 1962, 243).

Das Abmarkungsrecht ist teils Gegenstand
des öffentlichen Rechts und fällt in die
Gesetzgebungskompetenz der Länder (Ka-
taster-, Abmarkungs- und Vermessungsge-
setze der Länder). Die Abmarkung stellt ein
amtliches Zeugnis über den rechtmäßigen
Grenzverlauf dar, dem zumeist die Vermu-
tung der Richtigkeit bis zum Beweis des Ge-
genteils zugesprochen wird (Beweisfunkti-
on), ohne jedoch eine rechtmäßige Grenze
materiell zu erzeugen.

2.) Abmarkung im weiteren Sinne ist die
topografische Kennzeichnung auch anderer

Grenzen und Punkte (z.B. Vermessungs-
punkte, -marken) in der Öffentlichkeit.

Wolfgang Kleiber

Abnahme
Die Abnahme ist eine der Hauptpflichten
des Bestellers einer Sache. Sie ist die einsei-
tige Willenserklärung des Auftraggebers,
das bestellte Werk zu übernehmen. Der Ab-
nahme kommt besondere Bedeutung zu,
weil damit eine Reihe von Rechtsfolgen ver-
bunden ist. Deshalb sollte die Abnahme im-
mer schriftlich dokumentiert werden. Mit
der Abnahme gehen i.d.R. � Besitz, Nutzen
und � Lasten sowie die Gefahr der Ver-
schlechterung und des zufälligen Unter-
gangs vom Ersteller des Werkes auf den Be-
steller über. Mit der Abnahme ist die
Beweislastumkehr bei Mangelbehauptun-
gen verbunden. Ansprüche auf Vertragsstra-
fen sind verwirkt, sofern sie nicht ausdrück-
lich bei der Abnahme vorbehalten werden.
Gleiches gilt für Mängel, die dem Besteller
zum Zeitpunkt der Abnahme bekannt sind.
Mit der Abnahme beginnt die Gewährleis-
tungsphase. Der Abnahmeakt begründet
auch die Fälligkeit der vereinbarten Vergü-
tung. 

Für � Werkverträge ist die Abnahme in
§§ 640 ff. BGB geregelt. Diese Bestimmun-
gen treffen auch für Bauverträge zu, sofern
das Werkvertragsrecht nach §§ 631 ff. BGB
vereinbart ist. Die Abnahme kann demnach
wegen unwesentlicher Mängel nicht verwei-
gert werden. Der Abnahme steht es gleich,
wenn der Besteller das Werk nicht innerhalb
einer vom Unternehmer bestimmten ange-
messenen Frist abnimmt, obwohl er dazu
verpflichtet ist. Durch § 641a BGB wird die
Fertigstellungsbescheinigung als Ersatz der
Abnahme eingeführt. Entsprechend dieser
neuen gesetzlichen Regelung steht es einer
Abnahme gleich, wenn dem Unternehmer
von einem von ihm zu beauftragenden
� Gutachter (i.d.R. ein � öffentlich be-
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stellter und vereidigter Sachverständiger)
bescheinigt wird, dass das versprochene
Werk bzw. ein Teil davon hergestellt und
frei von Mängeln ist, die der Besteller ge-
genüber dem Gutachter behauptet hat oder
die vom Gutachter bei einer Besichtigung
feststellbar sind.

Für die Abnahme von Leistungen, ausge-
nommen Bauleistungen, gilt bei öffentlichen
Auftraggebern § 13 VOL. Für Bauleistun-
gen ist die Abnahme, sofern nicht das Werk-
vertragsrecht nach §§ 631 ff. BGB verein-
bart ist, in § 12 VOB/B geregelt. Sie hat
nach Fertigstellung der Leistung auf Verlan-
gen des Auftragnehmers binnen 12 Werk-
tagen zu erfolgen, ggf. auch vor Ablauf der
vereinbarten Ausführungsfrist. Besonders
abzunehmen sind in sich abgeschlossene
Teile der Leistung sowie andere Teile der
Leistung, wenn sie durch die weitere Aus-
führung der Prüfung und Feststellung entzo-
gen werden (Teilabnahme). 

Die VOB/B unterscheidet verschiedene For-
men der Abnahme: Die förmliche Abnah-
me gem. § 12 Nr. 4 wird durch eine Nieder-
schrift dokumentiert, in die auch etwaige
Vorbehalte wegen bekannter Mängel und
wegen Vertragsstrafen aufzunehmen sind.
Wird keine förmliche Abnahme verlangt, so
gilt gem. § 12 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B die Leis-
tung mit Ablauf von 12 Werktagen nach
schriftlicher Mitteilung über die Fertigstel-
lung als abgenommen (fiktive Abnahme).
Wird die Leistung oder Teile der Leistung
durch den Auftraggeber in Benutzung ge-
nommen, gilt sie innerhalb von 6 Werktagen
nach Beginn der Benutzung als abgenom-
men, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die
Benutzung zum Zwecke der Weiterführung
der Bauarbeiten gilt nicht als Abnahme.

Hartmut Danz

Abnutzung
� Abschreibung, � Restnutzungsdauer

Abrundung
Die Rechenverfahren zur � Verkehrswert-
ermittlung nach der Wertermittlungsverord-
nung (WertV) stellen keine exakt ermittelten
Größen im mathematischen Sinne dar, son-
dern bleiben letztlich Schätzungen. Aus
rechtspolitischen Gründen ist jedoch ein
fester Wert, keine Verkehrswertspanne, er-
forderlich. Wertdifferenzen von ± 20% bis
± 30% im Ergebnis mehrerer � Gutachten –
für ein und dasselbe Grundstück – werden
von der Rechtsprechung in Kauf genommen.

Da die rechnerischen Ergebnisse jedoch eine
Genauigkeit suggerieren, die keinesfalls ge-
geben ist, ist die folgende Abrundung des
Ergebnisses auf volle Stellen üblich (nach
W. Kleiber):

Andreas Marchtaler

Abrundungssatzung
Mit einer Abrundungssatzung können ein-
zelne Flächen des � Außenbereichs in die
im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein-
bezogen werden, § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3
BauGB. Die neuere Terminologie spricht
von einer Ergänzungssatzung. Vorausset-
zung dafür ist, dass diese Flächen durch die
bauliche Nutzung des angrenzenden Be-
reichs geprägt werden, z.B. � Baulücken
oder einzelne benachbarte Grundstücke.
Zweck ist i.d.R. die Begradigung der Gren-
zen zwischen � Innen- und � Außenbe-
reich. Damit können für bisher nicht bebau-
bare � Grundstücke Vorhaben zulässig
werden. Eine Abrundungssatzung muss mit
einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung vereinbar sein, sie darf nicht dazu die-
nen, im Zusammenhang bebaute Ortsteile in
den Außenbereich zu erweitern. Die � Sat-

Verkehrswert bis ... [€] Abrundung auf ...

10.000
10.000 bis 500.000

500.000 bis 1.000.000
über 1.000.000

volle Hunderter
volle Tausender
volle Zehntausender
volle Hunderttausender
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zung bedarf der Genehmigung durch die
übergeordnete Behörde.

Otto Gaßner

Abschläge
Aus sanierungsrechtlicher Sicht sind nicht
alle Bodenwerterhöhungen in Sanierungsge-
bieten abschöpfbar. Es gibt ausdrücklich
Regelungen, wonach Werterhöhungen dem
Eigentümer angerechnet werden. Darüber
hinaus gibt es auch Ausnahmen von der Er-
hebung der � Ausgleichsbeträge.

Unter bestimmten Voraussetzungen können
Gemeinden auch Abschläge vom Aus-
gleichsbetrag gewähren. Solche Abschläge
liegen im Ermessen der Gemeinde. Die fol-
genden Abschläge sind bei Sanierungsmaß-
nahmen gebräuchlich:

• Wertermittlungsabschlag

• Verfahrensabschlag

• � Risikoabschlag

• � Pionierabschlag

• Abschlag auf nicht geförderte Moderni-
sierungsmaßnahmen

• Unterhaltungsabschlag

Grundlage eines Abschlages wegen Wert-
ermittlung bildet ein Urteil des Verwal-
tungsgerichtes Münster (Urteil vom
18.2.1988, 3K 2268/86 EZ GUG 15.60). In
diesem Urteil wurde entschieden, dass sich
die Unsicherheiten in der Ermittlung des
Ausgleichsbetrages nicht zu Lasten der Sa-
nierungsbeteiligten auswirken dürfen. Ein
diesbezüglicher Sicherheitsabschlag ist ins-
besondere deshalb berechtigt, weil der
� Verkehrswert aufgrund seines Ermitt-
lungsverfahrens mit einer mehr oder weni-
ger großen Unsicherheit behaftet ist. Grund
für diese Unsicherheit bildet die marktübli-
che Streuung der Kaufpreise, die für die
gleiche Stichprobe, z.B. � Einfamilienhäu-
ser, bei 10% bis 15% liegen kann. Dieser
Abschlag kann dann gewährt werden, wenn

im konkreten Fall lediglich die umstrittenen
Unsicherheiten bei der Wertermittlung
durch eine entsprechende Höhe des Ab-
schlages berücksichtigt wird.

Einen Verfahrensabschlag gewähren Ge-
meinden dann, wenn sich ein Grundstücks-
eigentümer verpflichtet, durch Ablösung
frühzeitig den Ausgleichsbetrag zu entrich-
ten. Das hat für die Gemeinde den Vorteil
des geringeren Finanzierungsbedarfs, der
sich durch ersparten Abruf von Fördergel-
dern auswirkt.

Risikoabschläge haben dann ihre Berechti-
gung, wenn nachweisbar Prozessrisiken ein-
gegrenzt werden, z.B. dann, wenn fachkun-
dige Anwälte ihren Klienten die Risiken ei-
nes Prozesses mit unsicherem Ausgang
überzeugend vortragen.

Pionierabschläge werden für Erstverkäufe
mit der Begründung gewährt, dass diejeni-
gen, die als Erstkäufer in Sanierungsge-
bieten auftreten, besondere Nachteile hin-
sichtlich einer langjährigen Baustelle und
anfänglich fehlender Infrastrukturen hinzu-
nehmen haben.

Ist zum Zeitpunkt der vorzeitigen Ablösung
des Ausgleichsbetrages die Gesamtsanie-
rungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen,
muss nach § 27 Abs. 2 WertV die Wartezeit
bis zum Abschluss der Sanierung berück-
sichtigt werden. Neben dieser Wartezeit
sollte auch das Risiko, ob und inwieweit die
Maßnahme zum geplanten Erfolg führt,
durch eine � Abzinsung (� Diskontie-
rung) berücksichtigt werden. Die Gemein-
den könnten einen zusätzlichen Anreiz für
eine vorzeitige Ablösung auch damit be-
gründen, dass sie gestaffelte Wertermitt-
lungsabschläge gewähren. Diese Abschläge
könnten je nach Länge der Wartezeit und
Umfang der Risiken gestaffelt sein.

Modernisierungsabschläge sollen die Ei-
gentümer entlasten, die Modernisierungen
auf eigene  Kosten durchgeführt haben.
Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass
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